
Anspruch auf unverfälschte Willenskundgabe

(Art. 34 Abs. 2 BV)

• Einheit der Materie

• Rechtzeitige Abgabe der Stimm- und

Wahlunterlagen

• Verbot der Irreführung der Stimmberechtigten

• Verbot behördlicher Propaganda

o Abstimmungserläuterungen sind zulässig

o Restriktive Praxis des Bundesgerichts:

Eingreifen der Behörden in

Abstimmungskampf nur bei triftigen

Gründen zulässig

o Neuere Lehre lässt sachliche Informationen

durch die Behörden zu, solange der Einsatz

der Mittel verhältnismässig und transparent

ist.

• Grundsatz der geheimen Stimmabgabe

• Korrekte Ermittlung des Wahl- und

Abstimmungs-ergebnisses


